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V 

Der Bürge einst und jetzt 

Alfons Bürge ist ein Mensch mit einem ausgeprägten Sinn für Humor und einer ausge-

prägten Abneigung gegen Festschriften. Am 12. Oktober 2017 vollendet er sein sieb-

zigstes Lebensjahr. Es liegt nahe, dass Nachfolger, Schüler und Freunde diesen Ge-

burtstag zum Anlass nehmen, ihm eine Festschrift zu widmen. Sie versammelt 

Beiträge, die sich einerseits mit dem Sicherungsgeber der Personalsicherheit „Bürg-

schaft“ befassen, anderseits Themen gewidmet sind, die dem Bürge in seiner For-

schung und Lehre am Herzen liegen. Zu letzteren zählen namentlich Text- und Kontex-

tualisierungsfragen, das römische Prozess- und Privatrecht, das französische Privat-

recht im 19. Jahrhundert, Urkunden und Zeugnisse der antiken Rechtsgeschichte sowie 

moderner Urkundenbeweis, österreichisches, deutsches und schweizerisches Privat-

recht und die Rechtsvergleichung. 

Als Beitragende zu dieser Festschrift haben sich Schüler, Freunde und Weggefährten 

zusammengefunden, die dem Bürge an den verschiedenen Stationen seiner akademi-

schen Laufbahn begegnet sind, und mit denen er seither freundschaftlich verbunden ist. 

Dabei bildet die hier versammelte Themenwahl nicht nur die vielfältigen Interessen des 

Geehrten ab, sondern zeigt auch, dass sein akademisches Wirken in verschiedenen 

europäischen Ländern stattgefunden und seine Früchte bis nach Asien getragen hat. 

Nach dem 1972 in Zürich abgelegten Doktorat in Klassischer Philologie, wandte sich 

der Bürge dem Studium der Rechtswissenschaft ebendort zu und erwarb 1979 auch den 

rechtswissenschaftlichen Doktortitel. Nach Assistenzzeit in Salzburg und Erwerb des 

zürcherischen Anwaltspatents führte ihn ein Stipendium des Schweizerischen National-

fonds nach Paris. Die dort durchgeführten Studien waren Grundlage für die Habilita-

tion, die 1987 in Salzburg erfolgte. 1988 wurde er Akademischer Oberrat am Leopold-

Wenger-Institut in München. Von 1993–1999 wirkte er als Professor für Römisches 

Recht und Zivilrecht an der Universität des Saarlandes, bevor er 1999 an das Leopold-

Wenger-Institut zurückkehrte, dessen Abteilung für Antike Rechtsgeschichte und Pa-

pyrusforschung er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2011 leitete. 2004 wurde er zum 

ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt, 2011 

verlieh ihm die Universität Wien die Ehrendoktorwürde, seit 2014 ist er Vorsitzender 

der Internationalen Thesaurus-Kommission. Die hiermit vorgelegte Festschrift zum 

70. Geburtstag erinnert durch Personen und Inhalte an viele dieser Stationen und soll 

den leidenschaftlichen Forscher, den zuverlässigen wissenschaftlichen Diskussions-

partner und fürsorglichen akademischen Lehrer ehren. Gleichzeitig wünschen wir dem 

Bürge und seiner Frau Laura noch viele glückliche gemeinsame Jahre! 

Ad multos annos! 



 

 

Bei der Vorbereitung der Drucklegung haben uns die Mitarbeiter des Lehrstuhls für 

Römisches Recht, Privatrecht und Rechtsvergleichung des Rechtswissenschaftlichen 

Instituts der Universität Zürich tatkräftig unterstützt. Wir danken namentlich BLaw 

Dominique Jacques Brugger, Dr. Alessia Dedual, MLaw Klemens Jansen, MLaw 

Elena Koch, stud. law Elisa Stauffer, BLaw Vera Strotz sowie Frau Yvonne Kastner 

für Korrekturarbeiten, Kontrolle der Formalia und die Erstellung des Quellenverzeich-

nisses. Der Satz des vorliegenden Bandes wurde von Frau MLaw Elena Koch in um-

sichtiger Weise vorbereitet. Allen Genannten sei für ihren Einsatz sehr herzlich ge-

dankt. 

Die Herausgeber 

 

 Ulrike Babusiaux Peter Nobel Johannes Platschek 
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Geldgeschäfte von Freigelassenen: 

Variationen zu TPSulp. 82 

ÉVA JAKAB 

I. Dokumente des Rechtslebens .......................................................................................... 468 

II. TPSulp. 82 – die Geldtransaktion einer vermögenden libertina ....................................... 472 

 

„Denn der Mensch liebt und ehrt den Menschen, solange er ihn nicht zu beurteilen vermag ...“ 

(Thomas Mann, Der Tod in Venedig und andere Erzählungen, Fischer 2008, S. 226) 

Das Portrait des verehrten Jubilars als junger Assistent gehört zu meinen ersten prä-

genden Eindrücken am Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte der Ludwig-

Maximilians-Universität in München. In den Jahren 1985–86 kam ich als DAAD-

Stipendiatin bei Herrn Professor Dieter Nörr an (der mit meinem Doktorvater, Profes-

sor Elemér Pólay, gut befreundet war). Alfons Bürge und Christoph Paulus wurden mit 

meiner Betreuung beauftragt. Bald nach meiner Ankunft nahm mich Herr Bürge in die 

Cafeteria der Fakultät zu einem „Einführungsgespräch“ mit: Seine (leicht schweize-

risch gefärbten) Ausführungen haben mich überwältigt – verzweifelt versuchte ich dem 

Sprachstrom zu folgen, was mit meinem Sprachkursdeutsch kaum möglich war. Sein 

Enthusiasmus für das Fach war mitreißend: Wann immer man ihn mit einem Fachprob-

lem aufhielt, lief er feurig durch die Bibliothek, nahm einen Haufen Bücher aus den 

Regalen und schlug sie auf. Der/die eingeschüchterte Fragende staunte – und hockte 

tagelang am großen Seminartisch, um alles zu lesen. Als ich mir dann nach einigen 

Monaten anmaßte, Manuskripte in deutscher Sprache zu erstellen, war Alfons Bürge 

der erste, der die fürchterlichen Produkte gewissenhaft durchlas und korrigierte. Aber 

auch die ganze Familie Bürge kümmerte sich liebevoll um die ausländischen Gäste: Ich 

erinnere mich an gemütliche Abende mit Laura (in den ersten Stunden waren auch 

noch die Kinder dabei) oder an lustige Ausflüge in den Hirschgarten, mit Nudelsalat 

und Bier. Damals hat der Jubilar an seinen berühmten Aufsätzen über familia und 

mercennarii gearbeitet1 – die zentralen Quellen wurden im Seminar mit Dieter Nörr, 

Dieter Medicus, Gerhard Thür, Roland Wittmann, Christoph Paulus, aber auch mit 

heimischen Studenten und ausländischen Gästen diskutiert. Dem Glanz dieser Jahre, 

die unser aller Leben bis heute bestimmen, möge dieser Beitrag gewidmet sein. 

–––––––––––––– 
1  BÜRGE, ZRG RA 1990, 80 ff.; DERS., ZRG RA 1988, 312 ff. 
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I. Dokumente des Rechtslebens 

In dem von Giuseppe Camodeca 1999 neu aufgelegten Archiv der Sulpicii (Tabulae 

Pompeianae Sulpiciorum, als TPSulp. abgekürzt) sind Geldgeschäfte von Freigelasse-

nen reichlich überliefert: Von den 127 tabulae sind etwa 95 in einem zur juristischen 

Auswertung ausreichenden Zustand erhalten.2 Die älteste stammt aus dem Jahre 29 

n. Chr., die jüngste aus 61 n. Chr.; der dokumentierte Zeitraum umfasst also 32 Jahre. 

Von diesen 95 Dokumenten betreffen insgesamt 13 Geldtransaktionen, in denen Frei-

gelassene involviert sind.3  

Es kann zu Recht unterstellt werden, dass jede einzelne Urkunde in einer engen Bezie-

hung mit der Bank der Sulpicii gestanden hat. Das ist ein Aspekt, der meines Erachtens 

bisher im Schrifttum nicht genug berücksichtigt wurde.4 Es ist bekannt, dass die fami-

lia der Sulpicii (Caius Sulpicius Faustus, Cinnamus, Eutychus und Onirus) eine beach-

tenswerte Bank in Puteoli betrieb.5 Unter den Mitarbeitern findet man mehrere Freige-

lassene, aber auch Sklaven. Selbst die Sulpicii gehörten dem Stand der Freigelassenen 

an.6 Das Phänomen von reichen Freigelassenen, die im wirtschaftlichen und politischen 

Leben eine einflussreiche Rolle innehatten, war nicht selten im Römischen Reich.7 

Im vorliegenden Beitrag möchte ich auf eine einzige Urkunde, TPSulp. 82, näher ein-

gehen. Der Text wurde von Camodeca aus verschiedenen Bruchstücken zusammenge-

fügt, die früher unter separaten Nummern inventarisiert und voneinander unabhängig 

gedeutet wurden.8 Das Ergebnis ist ein immer noch fragmentarisches Schriftstück, das 

jedoch eine gewisse rechtliche Relevanz beanspruchen kann. 

TPSulp. 82 (5. Dezember 43/45)9 

Tab. I, pag. 2 (pag. 3, perduta] (graphio, scriptura interior) 

P(ublio) Fabio Fyrmano (!) L(ucio) Tampio  

Flaviano (vac.) co(n)s(ulibus), 

 nonis Decemb[r(ibus)]. 

L(ucius) Patulcius Epaphroditus scrips[i] 

–––––––––––––– 
2  Doch auch die fragmentarischen Texte können wertvolle Informationen zur Deutung anderer 

Wachstäfelchen liefern. 
3  TPSulp. 4, 45, 48, 51, 52, 53, 70, 82, 89, 101, 103, 111, 119. 
4  Vom Aspekt der Bank her analysiert die Dokumente etwa ANDREAU, Banking and Business, 

75 ff. Die Studien von WOLFF und CROOK fokussieren eher die Sprache und den juristischen In-

halt. Mit dem Kreditwesen hat sich insbesondere GRÖSCHLER, 57 ff., 246 ff., beschäftigt. 
5  In den Täfelchen sind auch Geldtransaktionen mit relativ hohen Beträgen belegt. 
6  CAMODECA; in: Eck, 342–345; CAMODECA, 22–24; ANDREAU, Banking and Business, 73. 
7  GARNSEY, Klio 1981, 362 ff. 
8  Vgl. CAMODECA, 187. 
9  Text nach CAMODECA, 187–188. 
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5 rogatu et mandatu Patu[lc]iae 

Erotidis, libertaes meae, coram 

ipsa eam accepisse ab C(aio) Sulp[i]cio 

[Ci]nnamo sestertia decem 

et nove?]m milia et quing[e-] 

10 [nta nummum ex auctione eius ex] 

[interro]gatione fa[cta tabel-] 

[larum s]ignatar[um].10 

pag. 3 

[Actum Puteolis] 

„Unter den Konsuln Publius Fabius Fyrmanus und Lucius Tampius Flavianus, an den 

Nonen des Dezember. 

Ich, Lucius Patulcius Epaphroditus, habe geschrieben, auf Bitten und im Auftrag der Pa-

tulcia Erotis, meiner Freigelassenen, vor ihr selbst, dass sie von Gaius Sulpicius Cinna-

mus neunzehntausend fünfhundert Sesterzen aus ihrer Auktion erhalten hat, nach Befra-

gung, gemäß der besiegelten Urkunde. ---- Geschehen in Puteoli.“11 

Als Schreibmaterial wurde auch für diesen Text eine Holztafel verwendet: Solche 

tabulae (ceratae) bevorzugten die Römer, um ihre wichtigen öffentlichen und privaten 

Geschäfte festzuhalten. Es handelt sich um kleine (etwa 10 x 15 cm), rechteckige, dün-

ne Holzbrettchen, die auf einer oder beiden Seiten bis auf einen schmalen Rand ausge-

hoben wurden. Diese vertiefte Fläche wurde mit Wachs oder Schellack überzogen 

(deshalb wurden sie tabulae ceratae genannt). In das Wachs wurde mit einem Metall-

griffel die Schrift hineingeritzt.12 

Nach ihrer äußeren Form vertreten die aus dem Imperium Romanum überlieferten 

Wachstafeln grundsätzlich zwei Varianten, die im Schrifttum Diptychon oder Tripty-

chon genannt werden.13 Das Diptychon (wie bereits der Name zeigt) besteht aus zwei 

Holztäfelchen, während im Triptychon drei tabulae zu einer Rechtsurkunde zusam-

mengefügt sind. Für beide Anfertigungen ist es typisch, dass der Urkundentext zwei-

mal überliefert ist: eine verschnürte und von den Parteien bzw. von Zeugen versiegelte 

Innenschrift bewahrt den „authentischen”, in einem eventuellen Prozess als Beweismit-

tel verwendbaren Text. Dieser bleibt jedoch zunächst verschlossen und darf erst vor 

dem Prätor (in iure) geöffnet werden. Deshalb wird der rechtsgeschäftliche Inhalt in 

einem „Außentext“ wiederholt, der immer frei zugänglich ist. 

–––––––––––––– 
10  Etwas abweichend rekonstruierte den Text in Z. 10–12 WOLF, 120: ob auctionem eius | ex inter-

rogatione facta | tabellarum signatarum. 
11  Übersetzung nach WOLF, 121. 
12  WOLF, 19–20; WOLF/CROOK, 10–14. 
13  WENGER, 74 f. 
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Diese doppelte Anfertigung war notwendig, um vor Fälschungen einigermaßen ge-

schützt zu werden. Man muss daran denken, dass das Wachs mit Erwärmen leicht auf-

geweicht werden konnte, was den eingeritzten Urkundentext sehr verletzlich machte.14 

Um Manipulationen bzw. Fälschungen zu verhindern, hat ein Senatus Consultum (es 

handelt sich um das SC Neronianum) im Jahre 61 n. Chr. detailliert geregelt, wie künf-

tig Wachstäfelchen als Beweisurkunden angefertigt werden sollen. Allgemein wurden 

die aus zwei Täfelchen zusammengefügten Urkunden quer zum Buchrücken mit einem 

Faden umwickelt und versiegelt. Diese Methode bot offensichtlich nicht genug Sicher-

heit gegen unbefugte Eingriffe: Der Faden konnte mit etwas Geschick gelockert und 

die Täfelchen übereinander verschoben werden, dadurch geriet der Manipulator in die 

Lage, in die Schrift auf der Wachsfläche einzugreifen. 

Gegen solche Machinationen bot die neue Methode der Verschnürung eine gewisse 

Sicherheit. Dabei wurden die Täfelchen am Rande durchbohrt, der Faden durch die 

Löcher geführt und auf der Rückseite der zweiten Tafel (der pagina 4 des Dokuments) 

in eine fingerbreite Vertiefung gelegt (die wird in den Quellen sulcus genannt). In diese 

Vertiefung, direkt auf den Faden, setzten die Zeugen ihre Siegel. Die auf dieser Weise 

verschnürten tabulae konnten nicht mehr verschoben werden; dadurch gewährten sie 

mehr Schutz vor Fälschungen.15 Nachdem die Wachstäfelchen konsequent als Beweis-

urkunden angefertigt wurden, war dieser Schutz des authentischen Textes von großer 

Bedeutung. 

Die aus dem Imperium Romanum überlieferten Wachstäfelchen vertreten beide Ur-

kundenformen: Teils gehören sie der Gruppe des Diptychon, teils der des Triptychon 

an. Bereits beim Diptychon war es üblich, den geschützten (authentischen) Innentext 

auf einer der Deckseiten (auf pagina 4, quer zum Bruchrücken beschrieben) mit Tinte 

zu wiederholen, damit der Inhalt festgestellt und registriert werden konnte.16 Diese 

„Doppelanfertigung“ wurde beim Triptychon verfeinert: tabula I pagina 2 und tabula 

II pagina 3 bewahrten den authentischen Text (scriptura interior), während pagina 5 

den Inhalt frei zugänglich wiederholte (scriptura exterior); die Durchbohrung der Tä-

felchen und die schützende Verschnürung wurden durch das SC Neronianum (61 n. 

Chr.) als verbindlich vorgeschrieben (PS 5,25,6):17 

„Der Senat ordnete an, dass jene Täfelchen, die den Text von öffentlichen oder privaten 

Verträgen enthalten, unter Beiziehung von Zeugen so versiegelt werden sollen, dass sie 

–––––––––––––– 
14  WENGER, 77; JAKAB, in: Essays Winkel, 426 ff.; MEYER 126 ff. 
15  Suet. Nero 17. 
16  MEYER, 128–130. 
17  Es liegt nahe, dass die aus drei oder mehr Täfelchen zusammengefügten Rechtsurkunden der 

Praxis des 1. Jh. n. Chr. auch vor dem SC Neronianum nicht fremd waren; vgl. dazu JAKAB, in: 

Essays Winkel, 422. 
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am äußeren Rand durch den mittleren Teil durchbohrt, mit dreifachem Faden verbunden 

werden, und Wachssiegel über den Faden eingedrückt werden sollen, damit die Innen-

schrift die fides (Treue, Authentizität) der äußeren Schrift bewahre. Auf andere Weise 

vorgelegte Täfelchen haben kein Gewicht (keine Beweiskraft).“18 

Der in den Pauli Sententiae überlieferte Text betont, dass nur solche Dokumente in iure 

als Beweismittel zugelassen werden, bei denen alle drei Täfelchen durchbohrt und mit 

einem Faden verbunden waren. Auf TPSulp. 82 sind keine Spuren von Durchbohrun-

gen zu entdecken: Das Fehlen der Löcher könnte für die Entstehung vor dem SC 

Neronianum sprechen. Diese Vermutung wäre auch durch die Datierung unterstützt: 

Die Konsuln Publius Fabius Fyrmanus und Lucius Tampius Flavianus sind für das Jahr 

44 oder 45 belegt, also fast zwanzig Jahre vor dem Erlass des SC Neronianum.19 Zur 

Vorsicht mahnt jedoch der stark fragmentierte Zustand der tabula: Der untere Rand ist 

auf beiden Ecken abgebrochen, d.h. gerade die Holzstücke fehlen, die etwa in 

TPSulp. 83 die Durchbohrungen zeigen. 

Die Rechtsurkunden auf Wachstafeln, die durch zufällige Funde der Nachwelt tradiert 

wurden, gehören ihrer äußeren Form nach überwiegend dem Typus des Triptychon an. 

Obwohl die Gesamtzahl der tabulae relativ niedrig ist, kann im 1. Jh. n. Chr. eine stei-

gende Tendenz der Verbreitung der Triptycha gegenüber der Diptycha festgestellt wer-

den. Während im Archiv der Sulpicii noch fast ein Drittel aller Urkunden als Dipty-

chon erscheint, liegt die Anzahl der aus zwei Täfelchen zusammengestellten Doku-

mente im Archiv des Jucundus oder bei den herkulanensichen Urkunden bei 7 %. Alle 

drei Funde stammen aus dem 1. Jh. n. Chr., aus der Vesuvgegend (also geographisch 

aus einem relativ engen Gebiet). Den vierten großen Fund bilden die Täfelchen aus der 

Provinz Dakien, aus dem 2. Jh. n. Chr. Auch hier überwiegt die Form der Triptycha. 

 Dipt. Tript. 

Archiv der Sulpicii (1. Jh.) 27 % 73 % 

Archiv des Jucundus (1. Jh.) 7 % 93 % 

Tabulae Herculanenses (1. Jh.) 7 % 93 % 

Siebenbürgische Täfelchen (2. Jh.) 12 % 88 % 

Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der als Diptychon hergestellten Beweisurkunden 

unter den siebenbürgischen Täfelchen höher ausfällt (12 %).20 Mit der Aussagekraft 

solcher simplen Statistiken ist jedoch Vorsicht angesagt: Einerseits ist die absolute 

–––––––––––––– 
18  Zum Werk vgl. LIEBS, 28–31. 
19  Zur Datierung vgl. CAMODECA 1992: 32; anders jedoch WOLF, 120. Wie bereits oben betont, 

führte das SC Neronianum die zwingend angeordnete Anfertigungsmethode wahrscheinlich nicht 

neu ein, sondern bestätigte eine erwünschte Praxis. 
20  Zu den Funden s. GRÖSCHLER, 22–32; MEYER, 126–127. 
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Anzahl der erhaltenen Dokumente in den verschiedenen Funden sehr unterschiedlich: 

Camodeca identifizierte und edierte in seinem Band 127 Dokumente; die Geschäfte des 

Jucundus sind zwar insgesamt in 153 Täfelchen dokumentiert, die jedoch fast alle zu 

der Gattung der Quittungen gehören. Die überwiegend homogene Struktur determiniert 

selbstverständlich die Urkundenform. Deshalb kann das Material nicht als repräsentativ 

betrachtet werden. Zur Vorsicht mahnt auch die vierte Gruppe der Rechtsurkunden, die 

aus der römischen Provinz Dakien stammt: Hier beträgt der Anteil der Diptycha immer 

noch 12 %, obwohl die Dokumente im 2. Jh. n. Chr. ausgestellt wurden, also etwa 

hundert Jahre nach dem Erlass des SC Neronianum. Aber die lokale Notariatspraxis 

folgte offensichtlich kritiklos althergebrachten italischen Vorlagen, die eine selbständi-

ge, objektive Bewertung schwer macht. 

II. TPSulp. 82 – die Geldtransaktion einer vermögenden 

libertina 

TPSulp. 82 wurde von Giuseppe Camodeca als Diptychon eingestuft; von den vermu-

teten zwei Täfelchen ist aber leider nur die tabula I, und davon auch nur die pagina 2 

erhalten. Verloren ist also tabula II; auf dieser Tafel wäre auf pagina 3 die Fortführung 

des rechtsgeschäftlichen Inhalts, auf pagina 4 die Namen der signatores und eventuell 

die offene Wiederholung des geschäftlichen Inhalts zu erwarten (mit Tinte auf Holz). 

Erhalten ist außerdem ein Vermerk auf der Außenkante (margo) der tabula: 

Chirographum || L(ucii) Patulcii, also „Chirographum des Lucius Patulcius“. Offenbar 

wurde die Urkunde unter dieser „Klappe“ im Archiv der Sulpicii archiviert und aufbe-

wahrt. 

Das Chirographum scheint im 1. Jh. n. Chr. in der Vesuvgegend eine weit verbreitete 

Urkundenform gewesen zu sein. Im Archiv der Sulpicii findet man zahlreiche tabulae 

nach diesem Muster angefertigt: Von den gut lesbaren 95 Urkunden gehören 31 (also 

etwa ein Drittel) der Gattung der Chirographa an. Unter Chirographum verstand man 

im Schrifttum lange ausschließlich einen vom Schuldner eigenhändig ausgestellten und 

in der ersten Person Singular formulierten Schuldschein.21 Es liegt nahe, dass diese in 

Puteoli, Herculaneum und Pompeji – aber auch in Rom – verbreitete Urkundenform 

mit der griechisch-hellenistischen Geschäftspraxis in enger Verbindung stand. Paralle-

len findet man in reicher Fülle in griechischer Sprache auf den Papyri des römischen 

Ägypten.22 Neuere Untersuchungen haben inzwischen jedoch gezeigt, dass die Eigen-

händigkeit keineswegs ein begriffswesentliches Element dieser Urkundenform war.23 

–––––––––––––– 
21  Vgl. etwa WENGER, 736. 
22  Vgl. dazu YIFTACH-FIRANKO, in: Harris/Thür, 326. 
23  YIFTACH-FIRANKO, in: Harris/Thür, 327 ff.; JAKAB, in: FS Liebs, 287. 
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In TPSulp. 82, auf Tabula I, pagina 2 ist die Innenschrift (scriptura interior) des 

Diptychons erhalten. Im Text sind markante Schreibfehler zu entdecken. J.G. Wolf hat 

überzeugend nachgewiesen, dass in der Alltagspraxis der Sulpicii die Angestellten der 

Bank (überwiegend als Schreiber fungierende Sklaven) die scriptura exterior, die Au-

ßenschrift, meistens professionell vorbereitet haben; die im Schreiben nicht so geübte 

Partei hat dann nur die Innenschrift eigenhändig erstellt.24 Die „Urkunden im Vulgärla-

tein“, die Crook und Wolf mit ausführlichen Erläuterungen edierten, zeigen trotz der 

professionellen Vorlage typische Abschreibfehler.25 Der gut lesbare Text von TPSulp. 

82 ist aber so kurz, dass kaum Vulgarismen festgestellt werden können (darauf ist bald 

zurückzukommen). 

Leider ist tabula II mit der pagina 3 nicht erhalten – dadurch fehlt die zweite Hälfte des 

geschäftlichen Inhalts, der scriptura interior. Auf tabula I pagina 2 sind zehn (oder 

nach der Ergänzung von Camodeca vielleicht zwölf) Zeilen zu lesen. Nach Camodecas 

Vorschlag soll auf tabula II pagina 3 bloß die Wendung Actum Puteolis und die 

signatores vermerkt gewesen seien.26 

In das beurkundete Rechtsgeschäft scheinen drei Personen involviert zu sein: Lucius 

Patulcius Epaphroditus, Patulcia Erotis und Caius Sulpicius Cinnamus. Es ist bemer-

kenswert, dass der Vermerk auf der Außenkante der Urkunde das Dokument als „Chi-

rographum des Lucius Patulcius“ betitelt. In der Tat, Lucius Patulcius Epaphroditus 

fungierte als Ersteller des Urkundentextes; das Chirographum scheint von seiner Hand 

niedergeschrieben zu sein. Die Wendungen rogatu mandatu und coram ipsa (Z. 5 und 

6–7) zeugen davon, dass er die Urkunde stellvertretend für seine liberta Patulcia Erotis 

ausgestellt hat.27 Dem Text nach soll er bloß als Gehilfe, quasi als Schreiber für seine 

Freigelassene gehandelt haben.  

Die im Dokument festgehaltene Geldtransaktion erfolgte zwischen Caius Sulpicius 

Cinnamus und Patulcia Erotis. Es lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen, ob 

Cinnamus hier als Vertreter der Bank kontrahierte oder eher eigenen Geschäften nach-

ging.28 Es ist bekannt, dass die antiken Bankhäuser in der Abwicklung von Versteige-

rungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Es gibt im Archiv der Sulpicii aber auch 

Beispiele dafür, dass Faustus oder Cinnamus bedeutende Kreditgeschäfte nicht nur aus 

–––––––––––––– 
24  JAKAB, in: FS Liebs, 289, mit weiterer Literatur. 
25  Vgl. CROOK/WOLF, 12–13. 
26  CAMODECA, in: Eck, 31. 
27  Zum Mandat s. BÜRGE, 128 ff., 137 ff. 
28  Nimmt man CAMODECAS Ergänzung ex auctione eius in Z. 10 an, ging es um Bankgeschäfte: Die 

Bank wäre in diesem Fall mit der Abwicklung der Versteigerung beauftragt gewesen. 
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der Bankkasse, sondern auch aus ihrem Privatvermögen tätigten.29 Mangels ausrei-

chender Information muss diese Frage hier offen bleiben. 

Was kann man über die Protagonisten erfahren? Der Name der libertina, Patulcia 

Erotis, kommt allein in dieser Urkunde vor. Sonst sind Geldtransaktionen von Freige-

lassenen im Archiv der Sulpicii nicht selten: Zahlreiche tabulae bestätigen die rege 

Teilnahme dieser sozialen Schicht am florierenden Wirtschaftsleben des antiken Puteo-

li. Angesichts der Tatsache, dass zugunsten der Patulcia Erotis in TPSulp. 82 ein hoher 

Betrag ausgezahlt wurde, würde man zu Recht weitere Belege über die Aktivitäten 

dieser Dame erwarten. Die Bank der Sulpicii scheint eine breite weibliche Klientel 

betreut zu haben: Im reichen Material der tabulae Pompeianae Sulpiciorum berichten 

21 Täfelchen von Frauengeschäften: Es handelt sich um Geldtransaktion (nicht selten 

in beachtlicher Höhe), in denen Frauen als Schuldner, Gläubiger oder Begünstigte auf-

treten. 

Der Name des Patrons, Lucius Patulcius Epaphroditus (oder zumindest Teile der tria 

nomina) ist etwas besser belegt. Blättert man im Archiv der Sulpicii, findet man die 

Epaphroditi insgesamt in sechs Urkunden erwähnt.30 Aber den vollständigen Namen 

Lucius Patulcius Epaphroditus liest man allein in unserer Urkunde, in TPSulp. 82. 

Bereits dieser Name deutet an, dass auch die Epaphroditi zum Stand der Freigelassenen 

gehörten. Gewisse Gräzismen im Text (etwa libertaes anstatt von libertae) erwecken 

auch den Eindruck, dass die Epaphroditi wahrscheinlich griechischer Abstammung 

gewesen seien.31 

Was lässt sich über die Handlung selbst, die hier beurkundet wurde, sagen oder eher 

vermuten? Der überlieferte Text ist leider sehr fragmentarisch, deshalb kann der 

rechtsgeschäftliche Inhalt keineswegs mit Sicherheit rekonstruiert werden. Es lassen 

sich jedoch verschiedene, bewusst stark hypothetische Varianten aufstellen, die unter-

schiedliche mutmaßliche Sachverhalte in den Raum stellen. 

Die Deutung hängt einerseits davon ab, ob man den Text bzw. die Emendation von 

Giuseppe Camodeca wie im Band abgedruckt restlos annimmt. Akzeptiert man den 

rekonstruierten Textteil, sind immer noch verschiedene Ebenen einer hypothetischen 

Interpretation denkbar, davon abhängig, wie weit man sich auf unsicheres Terrain 

wagt. Im Folgenden würde ich drei, immer abstrakter werdende Ebenen der denkbaren 

Deutungen anführen. 

Der Text wurde von Camodeca mit einer gewissen Sicherheit bis zur Zeile 9 gelesen. 

Ab Zeile 10 schlägt er eine vernünftige Ergänzung vor, die jedoch im überlieferten 

–––––––––––––– 
29  GRÖSCHLER, 62 ff. 
30  TPSulp. 21, 34, 35, 36, 61, 82. 
31  Zu den Gräzismen s. WOLF, 120. 
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Text kaum Anhaltspunkte hat. Will man auf sicherem Terrain bleiben, ist die Aussage 

der Urkunde auf den lesbaren Textteil, also auf Folgendes zu reduzieren: Lucius Pa-

tulcius Epaphroditus hat ein Chirographum für seine Freigelassene, Patulcia Erotis, 

ausgestellt. Patulcia hat davor ein für uns verborgen gebliebenes Grundgeschäft mit 

dem Bankier Caius Sulpicius Cinnamus abgeschlossen. Fest steht bloß, dass Cinnamus 

nun der Patulcia Erotis 19.500 Sesterzen auszahlt. Das Chirographum enthält eine 

(wohl mit der Hand des Patrons geschriebene) Empfangsbestätigung darüber, dass 

dieser Betrag der Patulcia Erotis valutiert wurde. 

Der exakte Ablauf des Grundgeschäfts bleibt uns verborgen. Mit Recht kann ange-

nommen werden, dass über die hier nur angedeutete Transaktion auch noch weitere 

Urkunden angefertigt wurden. Rechtsgeschäfte, insbesondere Geldtransaktionen wur-

den immer in mehreren Dokumenten festgehalten, die entsprechend der Dynamik der 

Abwicklung entstanden. Da zu dem in TPSulp. 82 überlieferten Geschäft keine weite-

ren Schriftstücke gefunden wurden, ist die von Camodeca vorgeschlagene Auktion nur 

eine der denkbaren Hypothesen. 

Nach dem erhaltenen Text sind die eigentlichen Protagonisten Patulcia Erotis (die 

Freigelassene) und der Bankier Caius Sulpicius Cinnamus. Der patronus scheint bloß 

als Gehilfe, an Stelle eines Schreibers, mitgewirkt zu haben. 

Es ist bekannt, dass Frauen in der dokumentarisch überlieferten römischen Vertrags-

praxis praktisch keine Chirographa eigenhändig angefertigt haben. Der Grund dafür 

dürfte weniger ihre mangelnde Schreibkenntnis, viel mehr die Unschicklichkeit eines 

öffentlichen Auftritts der Damen gewesen sein.32 Obwohl im Archiv der Sulpicii zahl-

reiche wirtschaftliche Aktivitäten von Frauen aus diversen sozialen Schichten überlie-

fert sind, haben sie ihre Geschäfte mit der Bank nicht persönlich, sondern überwiegend 

durch Vermittler abgewickelt. Mal tritt einer der Sulpicii als procurator auf, mal wird 

ein Sklave auf die Bank geschickt – oder es wohnt der Vormund (tutor, vielleicht auch 

Ehemann) dem Geldgeschäft der Dame bei.33 

Trotzdem, sogar in diesem Kontext wirkt es etwas befremdend, dass Lucius Patulcius 

neben seiner libertina in die Rolle eines Schreibers schlüpft.34 In Zeile 5 wird aus-

drücklich betont, dass dies auf Wunsch und Bitte der libertina erfolgte, die bei der 

Beurkundung auch selbst anwesend war. Die Verben rogatu, mandatu gehören der 

typischen juristisch-technischen Sprache des Auftrags (mandatum) an.35 

–––––––––––––– 
32  Vgl. GARDNER, 257. 
33  JAKAB, in: du Plessis, 133–134. 
34  Zu den besonderen Vermögensverhältnisse der römischen familia s. BÜRGE, 171 ff. 
35  KRAMPE, in: FS Wolf, 136 ff. 
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Zum sozialen Kontext lässt feststellen, dass die libertina Patulcia Erotis offenbar ver-

mögend war. Der hohe Betrag von 19.500 Sesterzen entspricht dem Marktpreis von 40 

Tonnen Getreide oder 10 bis 40 Sklaven (je nach ihrer Qualität).36 Was für ein sozialer 

und wirtschaftlicher Kontext kann im Hintergrund vermutet werden? Gehen wir zur 

nächsten Ebene der Hypothesen weiter! 

Giuseppe Camodeca bietet eine denkbare Lösung für die soeben gestellte Frage. Er 

ergänzt die Zeilen 10–13 mit der Wendung: ex auctione eius … Der Text wurde nach 

dem Muster der Quittungen des L. Caecilius Iucundus (apochae Iucundianae) vervoll-

ständigt.37 Durch diese Emendation träte Patulcia Erotis als domina auctionis vor uns: 

Sie habe mit Mitwirkung der Bank der Sulpicii einen wertvollen Gegenstand aus ihrem 

Vermögen verkaufen lassen.  

Nimmt man Camodecas Ergänzung an, scheint TPSulp. 82 der These von Jean Andre-

au über die Natur der finanziellen Tätigkeiten der Sulpicii zu widersprechen. Versteige-

rungen wurden in Rom überwiegend durch Professionelle abgewickelt. Der Bankier 

wirkte meistens nicht nur als Agent (Beauftragter) des Verkäufers mit; er hat auch den 

Kaufpreis vorgeschossen, also dem Käufer ein Kredit gewährt, womit der Verkäufer 

sogleich eine Vorleistung erhielt. Das hat die Besitz- oder Eigentumsübertragung an 

der Kaufsache wesentlich erleichtert. Nimmt man die Mitwirkung der Sulpicii in dieser 

Transaktion als Mittelmänner an, ist ihre Rolle als argentarius ausreichend erklärt.38 

Nach dieser Variante wäre Patulcia Erotis eine reiche Freigelassene, die den Dienst der 

Sulpicii in Versteigerungen in Anspruch nimmt. Der Patron scheint dabei die Rolle 

eines wohlwollenden, aber neutralen ‚Mäzens’ gespielt zu haben. 

Im Schrifttum meldete bereits Jean Andreau Zweifel an Camodecas Ergänzung.39 Er 

erwägt in mehreren seiner Schriften, ob die Sulpicii bloße tabularii, kleinkarierte 

Geldwechsler, oder auch coactores oder coactores argentarii mit umfangreicheren 

Geldtransaktionen gewesen seien.40 

Trotz Camodecas auf den ersten Blick vielleicht schlüssig wirkender Lösung möchte 

ich versuchen, über den mutmaßlichen geschäftlichen Inhalt auch noch weitere Überle-

gungen anzustellen. Camodeca stufte unsere Urkunde unter den Titel „Auctiones“ ein; 

er stützte sich dabei auf den Inhalt der Zeilen 10–12, die jedoch sehr schlecht erhalten 

sind. In Zeile 10 konnte er keinen Buchstaben lesen, in Zeile 11 und 12 führt er die 

Fragmente „...gatione fa...“ und „...ignat...“ als mehr oder weniger gesicherte Lesung 

–––––––––––––– 
36  DUNCAN-JONES, 346. 
37  Vgl. CAMODECA, 187–188. 
38  Vgl. auch TERPSTRA, in: Kehoe/Ratzan/Yiftach, 171. 
39  ANDREAU, Banking and Business, 76. 
40  CAMODECA, 22–26; ANDREAU, Banking and Business, 76–78. 
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an. Diese Bruchstücke ergänzte er zu der formelhaften Wendung ex auctione eius ex 

interrogatione facta tabellarum signatarum.  

Camodeca hat im Archiv der Sulpicii insgesamt dreizehn Urkunden identifiziert, die in 

Verbindung mit Auktionen angefertigt wurden (TPSulp. 81–93). Die Einordnung von 

TPSulp. 82 in diese Gruppe erfolgte offenbar aufgrund der Wendung ex auctione eius. 

Blättert man im Urkundenband, fällt jedoch auf, dass der Ausdruck ex auctione mit 

Genitiv nur auf einer einzigen anderen tabula überliefert ist: ex auctione Publii Servili 

(TPSulp. 81). Hier geht es jedoch um die Übernahme einer Verbindlichkeit in der Form 

einer Stipulation: Der Mittelsmann A. Castricius verspricht dem dominus auctionis, C. 

Sulpicius Faustus, das durch die Versteigerung erwirtschaftete Entgelt (abzüglich der 

Auktionsgebühren) zu zahlen (herauszugeben).41 TPSulp. 82 handelt hingegen vom 

Empfang eines Betrages, der von Camodeca als Versteigerungserlös gedeutet wurde. 

Einen weiteren Unterschied sehe ich darin, dass auf die domina auctionis nur mit ei-

nem Possessivpronomen hingedeutet wird (ex auctione eius), während in den anderen 

vergleichbaren Versteigerungsurkunden der dominus auctionis namentlich genannt 

wird (TPSulp. 81).42 Auf diese Weise bleiben die Ergänzungen ohne direkte Parallele.  

Ähnlich sieht es mit der Wendung ex interrogatione facta aus: Auch für diese Ergän-

zung finden sich keine Parallelen im Archiv der Sulpicii. Interrogante und interrogavit 

kommen zwar in zahlreichen Urkunden mit Stipulationsklausel vor, aber weder die 

Verbindung mit factum/facta noch die Formulierung mit ex können nachgewiesen wer-

den. Nicht einmal der Ausdruck tabellae signatae scheint je in diesem Fund in einem 

Urkundentext gebraucht worden zu sein. Signo meo signatum liest man in TPSulp. 55 

(Tab. I pag. 1, Z. 8) für signierte Münzen, die als Pfand gegeben wurden; in TPSulp. 

90, 91, 92 und 93 (überwiegend auf Tab. II, pag. 4) Versteigerungsankündigungen als 

Verweis auf eine Verpfändung. In jeder dieser Urkunden geht es aber um einen Text-

zusammenhang, der mit TPSulp. 82 keine Ähnlichkeit zeigt. 

Aufgrund der oben angeführten Überlegungen kann man zu dem Schluss kommen, 

dass Camodecas Ergänzungen nicht unbedingt als zwingend zu betrachten seien. 

Geht man vom rechtsgeschäftlichen Inhalt von TPSulp. 82 aus (insofern der fragmenta-

rische Text solche Überlegungen überhaupt zulässt), scheint ein engere Verwandtschaft 

mit den Quittungen (apochae) näher zu liegen. Unter diesem Titel sind in Camodecas 

Edition acht Urkunden eingestuft (TPSulp. 70–77). Diese Art von Dokumenten zeigt 

die typische Chirographum-Form mit der Wendung scripsi me accepisse ab – die in 

Zeile 4–7 von TPSulp. 82 wegen der Mitwirkung des Dritten eine leicht abgeänderte 

Form lautet: Anstatt der ersten Person Singular wird die dritte Person Singular ge-

–––––––––––––– 
41  Zu den Formalismen der Stipulation vgl. BÜRGE, 115–117. 
42  Die elf weiteren Urkunden unter dem Titel Auctiones sind Versteigerungsankündigungen, die 

einem wesentlich abweichenden Formular folgen. 
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braucht (scripsi ... eam accepisse) und die Ermächtigung/der Auftrag der Geschäftsher-

rin ausdrücklich dokumentiert (rogatu et mandatu Patulciae Erotidis). Mir scheint eine 

Verwandtschaft mit diesen Formularen näher zu liegen. 

Lassen wir also Camodecas Ergänzungsvorschlag in den Zeilen 10–12 außer Acht und 

bleiben wir bei der besser gesicherter Lesung: Patulcia Erotis empfängt den hohen 

Betrag von 19.500 Sesterzen in der Bank der Sulpicii, wobei ihr Patron eine sehr enge 

Mitwirkung leistet und dadurch sein besonderes Interesse zeigt. Es liegt nahe, dass 

Lucius Patulcius nicht ganz selbstlos in die Rolle eines Schreibers schlüpft. Der hohe 

Betrag, der hier von Hand zu Hand wandert, könnte eventuell etwas mit dem Verhält-

nis zwischen libertina und patronus zu tun haben. 

Es ist bekannt, dass die Freilassung im antiken Rom nicht selten gegen Entgelt erfolgte. 

Der freizulassende Sklave hat die eigene Freiheit von seinem Eigentümer quasi „er-

kauft“. Fleißiges und vernünftiges Handeln im Rahmen des Sondervermögens (pecu-

lium) konnten solche Geschäfte zwischen dominus und servus/serva ermöglicht haben. 

Von einem solchen Fall berichtet Gaius in D. 16.1.13 pr. (libro nono ad edictum pro-

vinciale): 

Aliquando, licet alienam obligationem suscipiat mulier, non adiuvatur hoc Senatus Con-

sulto: quod tum accidit, cum prima facie quidem alienam, re vera autem suam obligatio-

nem suscipiat. ut ecce si ancilla ob pactionem libertatis expromissore dato post manu-

missionem id ipsum suscipiat quod expromissor debeat …. 

„Manchmal wird eine Frau, obwohl sie eine fremde Verbindlichkeit übernommen hat, 

nicht durch diesen Senatsbeschluss geschützt. Dies ist dann der Fall, wenn sie zwar auf 

den ersten Blick eine fremde, in Wirklichkeit aber ihre eigene Verbindlichkeit über-

nimmt. Zum Beispiel wenn eine Sklavin im Rahmen einer Freilassungsabrede jemanden 

gestellt hat, der das Entgelt für die Freilassung versprochen hat, und nach der Freilassung 

eben das zu zahlen übernimmt, was derjenige schuldet, der versprochen hat …“43 

Die Kompilatoren haben den Text aus dem neunten Buch des Kommentars von Gaius 

zum provinzialen Edikt exzerpiert und in den titulus 16.1 der Digesten (Ad Senatus 

Consultum Velleianum) aufgenommen.44 Bekanntlich legte dieses SC Velleianum das 

Interzessionsverbot für Frauen fest.45 Zu Recht kann angenommen werden, dass der 

lebensnahe Sachverhalt die Alltagspraxis in einer hellenistischen Umgebung schildert. 

Gaius führt exemplarische Tatbestände auf, die nicht unter die Wirkung des SC 

Velleianum fallen, also Ausnahmen sind. Zu diesen Ausnahmen gehört der Fall, wenn 

eine Sklavin im Interesse ihrer Freilassung Verbindlichkeiten übernimmt. Der Sach-

verhalt ist ziemlich kompliziert – die feine Kasuistik steckt den Rahmen der Anwen-

–––––––––––––– 
43  Die Übersetzung folgt BEHRENDS/KNÜTEL/KUPISCH/SEILER, Band II. 
44  Zum juristischen Hintergrund s. GARDNER, 207 ff. 
45  GARDNER, 234–235. 
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dung des Interzessionsverbots sorgfältig ab. Es geht darum, dass die Frau zwar schein-

bar eine fremde Verbindlichkeit übernimmt, aber durch genaue Prüfung der Partei-

rollen und Interessen die Eigennützlichkeit doch nachgewiesen werden kann. 

Im Sachverhalt sind drei Personen involviert: eine Sklavin, ihr Freilasser und ein Drit-

ter. Die Sklavin verhandelt mit ihrem dominus über die Voraussetzungen ihrer Freilas-

sung; dabei wird ein pactum libertatis, eine Freilassungsabrede abgeschlossen. Es ist 

bekannt, dass zwischen einem Eigentümer und seinen Sklaven keine wirksamen Obli-

gationen entstehen können;46 nicht einmal solche Freilassungsabreden wären gericht-

lich durchsetzbar. Wohl deshalb entwickelte sich im Alltagsleben die Praxis, dass der 

freizulassende Sklave einen Dritten als Garanten (Bürgen) bestellt. Es liegt nahe, dass 

die manumittores auf solchen persönlichen Sicherheiten bestanden haben. Zwischen 

dem Sklaven und dem Dritten entsteht eigentlich ein Mandat, dem gemäß der Dritte 

dem manumittor das für die Freilassung ausgehandelte Entgelt in Form einer Stipulati-

on zu zahlen verspricht. Die Grundlage dafür bildet die nicht klagbare Freilassungsab-

rede, die zwischen der Sklavin und dem Freilassenden entstand. Nach erfolgter Freilas-

sung verspricht die Sklavin (die jetzt schon eine freie Person ist) dem Bürgen 

gegenüber in Form einer Stipulation das Einstehen für die Summe des Freilassungsent-

geltes.47 

Nimmt man dieses Modell als Hintergrundgeschäft für TPSulp. 82 an, wären die Par-

teirollen wie folgt verteilt: Die Sklavin (Patulcia) Erotis einigte sich mit ihrem Eigen-

tümer, Lucius Patulcius Epaphroditus, über ihre Freilassung nebst der Zahlung eines 

Entgeltes.48 Danach wurde zwischen ihnen ein (vermutlich beurkundetes) pactum über 

die Konditionen der geplanten Freilassung abgeschlossen, in dem Erotis versprach, 

ihrem dominus für ihre Freilassung als Entgelt einen hohen Betrag (etwa jene 19.500 

Sesterzen?) zukommen zu lassen. Patulcius verlangte dafür Sicherheiten; Erotis musste 

einen Dritten (vielleicht Caius Suplicius Cinnamus selbst?) als Bürgen stellen. Der 

Dritte übernahm das Einstehen für die sonst nicht klagbare Obligation. 

Eine Bank – etwa die Bank der Sulpicii – könnte bei solchen Transaktionen in zweier-

lei Rollen auftreten: Entweder hat die freizulassende Sklavin bereits ein Konto in der 

Bank der Sulpicii inne gehabt, wo die nummi ihres peculium aufbewahrt wurden; in 

diesem Fall erfolgte quasi eine ‚Bankgarantieʻ zu Lasten dieses Kontos. Oder gewährte 

die Bank ein Darlehen in der Höhe des Freilassungsentgeltes, womit die Sklavin ihre 

Freiheit erkaufen konnte. Beide Konstruktionen würden die auf den ersten Blick über-

–––––––––––––– 
46  Zwischen Eigentümer und Sklaven entstehen bloß obligationes naturales; vgl. KASER/KNÜ-

TEL/LOHSSE, 200–201. 
47  Gaius klammert hier das Problem der Frauentutel aus: Es ist bekannt, dass zum Empfang von 

Darlehen oder zur Gewährung von Bürgschaften die Mitwirkung eines Geschlechtsvormunds un-

bedingt notwendig gewesen wäre; s. etwa CROOK, 115. 
48  Zu diesem Modell der Freilassung s. GARDNER, 212. 
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raschende Mitwirkung des Lucius Patulcius bei der Abhebung der hohen Summe ver-

nünftig erklären. Für ein ‚Hintergrundgeschäft’ dieser Art spricht die Tatsache, dass 

Lucius Patulcius Epaphroditus bei der Beurkundung nicht als Geschlechtsvormund, 

sondern nur als ‚Schreiber’ auftritt. 

Rechtsurkunden als Dokumente der alltäglichen Praxis eröffnen einen einzigartigen 

Blickwinkel auf das Rechtsleben und auf die Rechtskultur einer gewissen Region. In 

diesen Zeugnissen des gelebten Rechts werden langjährige Erfahrungen der Notare, 

Schreiber und allgemein der Protagonisten des geschäftlichen Handelns reflektiert. Die 

Art und Weise der Beurkundung folgt selten (oder nie) geradlinig irgendwelchen Vor-

schriften des gesetzten Rechts. Viel mehr werden darin Interessen und Dynamiken 

jedes Rechtsgeschäfts sorgfältig und ausgewogen festgehalten.49 Die jeweilige Rechts-

ordnung – insbesondere eine juristisch so anspruchsvolle und hoch entwickelte Rechts-

ordnung wie das römische Recht – bildet einen unentbehrlichen Rahmen für die Be-

dürfnisse des Alltags. Die einzelnen Institutionen wurden in den verschiedenen 

Rechtsquellen dieser Rechtskultur geschaffen und ausgestaltet. Die einzelnen Individu-

en, die ihre geschäftlichen Handlungen juristisch korrekt – und für den Fall einer Kont-

roverse gerichtlich durchsetzbar – beurkunden wollen, machen von diesen Institutionen 

Gebrauch. Auch wenn sich die urkundliche Erfassung eines Rechtsgeschäfts auf den 

ersten Blick am Rande des Legalen bewegt: Konformität und Toleranz spielen dabei 

eine wichtige Rolle. 
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